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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Schulungen 

Art und Umfang 

Das Schulungsangebot der INES IT richtet sich ausschließlich an 
Unternehmer und Selbständige bzw. an Mitarbeiter:innen von 
Unternehmen und somit nur an Kunden, welche nicht Verbraucher 
gemäß § 13 BGB sind. Alle Leistungen im Rahmen unserer 
Schulungen unterliegen diesen „Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der Schulungen“. Diese erkennt der/die Kunde:in mit 
dessen Anmeldung an. Es gelten ausschließlich diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Schulungen von INES IT. 
Etwaige abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Kunden haben keine Gültigkeit, auch wenn diesen nicht 
ausdrücklich widersprochen wurde. Der Kunde verzichtet hiermit 
auf die Verwendung eigener Allgemeiner Geschäftsbedingungen.  

Anmeldungen 

Der/die Kunde:in kann sich, für sich selbst oder für andere 
telefonisch oder per Mail bei INES IT direkt oder über 
ausgewiesene Partner anmelden. Dieser erhält von INES IT 
zeitnah an die angegebene E-Mail-Adresse eine Anmelde-
bestätigung. Der Schulungsvertrag ist damit zustande 
gekommen. Da die Teilnehmerzahl pro Schulung begrenzt ist, 
werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs 
berücksichtigt. Die Daten des/der Kunden:in und des an-
gemeldeten Teilnehmers (sollte es sich nicht um dieselbe Person 
handeln) werden für interne Zwecke elektronisch gespeichert. 

Absage und Widerruf durch den/der Kunden:in 

Der/die Kunde:in kann seine Anmeldung bis 15 Werktage vor 
Schulungsbeginn kostenfrei widerrufen. Bei einer Stornierung 
innerhalb von 14 Werktagen vor Schulungsbeginn (dabei wird der 
Tag des Schulungsbeginns nicht mitgerechnet) oder bei 
Nichterscheinen, werden ihm die Kosten für die Schulung zu 100% 
(zzgl. MwSt.) in Rechnung gestellt. Diese Regelung gilt für jede 
gebuchte Schulung und unabhängig davon, ob die Schulung in 
den Räumlichkeiten des Kunden stattfindet und diese 
ausschließlich zu einem Unternehmen gehören („Inhouse-
Schulung“) oder die Teilnehmer unabhängig voneinander 
angemeldet werden und zu den Schulungen selbstständig an 
einen von INES IT genannten Veranstaltungsort anreisen. 

Absage und Widerruf durch INES IT  

INES IT behält sich Absagen oder Verlegungen aus wichtigen 
Gründen (etwa bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl, 
kurzfristigem, krankheitsbedingten Ausfall des Trainers oder 
höherer Gewalt) vor.  

Bei einer Absage durch INES IT wird versucht, den Teilnehmer auf 
einen anderen Termin und/oder ggf. auf einen anderen 
Veranstaltungsort umzubuchen, sofern dieser hiermit 
einverstanden ist. Im Falle einer Schulungsabsage oder 
Schulungsverlegung aus wichtigem Grund werden bereits 
gezahlte Schulungsgebühren von INES IT entweder erstattet oder 
auf Wunsch des/der Kunden:in auf den Ersatztermin oder ein 
anderes Schulungsangebot von INES IT verrechnet. Haftungs- 
und Schadensersatzansprüche gegen INES IT, etwa wegen 
angefallenen Stornierungskosten für Reisen und Übernachtungen 
bei dem/der Kunden:in, sind in diesem Fall ausgeschlossen. 

 

 

 

Teilnahmegebühr 

Die Preise gelten für den in der Anmeldebestätigung aufgeführten 
Leistungsumfang und verstehen sich in Euro (zzgl. MwSt.). Der 
Gesamtbetrag ist bei Zustandekommen des Vertrags zur Zahlung 
fällig. Eine nur zeitweise Teilnahme an den Schulungen berechtigt 
nicht zur Minderung des Preises. Reise- und Übernachtungs-
kosten bei INES IT Schulungen sind von dem/der Kunden:in selbst 
zu tragen. 

Durchführungsabweichung 

INES IT behält sich vor, Termine und Durchführungsorte zu 

ändern. Ebenso behält es sich vor, einen vorgesehenen Trainer 
durch einen anderen Trainer, der bei der jeweiligen 
Akkreditierungsstelle für die jeweilige Schulung zugelassen ist, zu 
ersetzen. Der Kunde ist weder zur Minderung der Teilnahme-
gebühren noch zu einem Rücktritt berechtigt, wenn einzelne 
Inhalte oder der Schulungsablauf von der Schulungs-
beschreibung abweichen, sofern von der in der Schulungs-
beschreibung ausgewiesenen Themengestaltung nur 
unwesentlich abgewichen wird. Entsprechendes gilt bei der 
Auswechslung eines Trainers, sofern der neue Trainer über 
entsprechende Qualifikationen verfügt. 

Urheberrecht und Nutzungsrechte an den 

Schulungsunterlagen 

INES IT räumt dem Teilnehmer das nicht ausschließliche, 
dauerhafte, unwiderrufliche und nicht übertragbare Recht ein, die 
im Rahmen von Veranstaltungen überlassenen Schulungs- und 
Trainingsunterlagen für eigene Zwecke zu nutzen. Diese Rechte 
schließen auch Hilfsmittel, wie elektronische Präsentations-
dateien und zur Schulung verwendete Muster ein. Der/die 
Kunde:in ist dazu verpflichtet den Teilnehmer darüber zu 
informieren, dass INES IT sich alle Rechte, auch die der 
Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung der 
Schulungs- und Trainingsunterlagen oder von Teilen daraus 
vorbehält. Kein Teil der Schulungs- und Trainingsunterlagen darf 
– auch auszugsweise – ohne unsere schriftliche Genehmigung in 
irgendeiner Form, auch nicht für Zwecke der Unterrichts-
gestaltung, reproduziert, insbesondere unter Verwendung 
elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder 
zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden. In den Schulungen 
von INES IT wird ggf. Software eingesetzt, welche durch Urheber- 
und besondere Schutzrechte geschützt ist. Diese Software darf 
weder kopiert noch in sonstiger maschinenlesbarer Form 
verarbeitet werden und darf nicht aus dem Schulungsraum 
entfernt werden. 

Haftung 

In den Schulungen wird der Unterricht und die Übungen so 
gestaltet, dass ein aufmerksamer Teilnehmer die Schulungsziele 
erreichen kann. Für den Schulungserfolg wird jedoch keine 
Haftung übernommen. INES IT übernimmt keine Gewähr dafür, 
dass die erwähnten Produkte, Verfahren und sonstige Namen frei 
von Schutzrechten Dritter sind. Sollte eine der gegenwärtigen 
oder zukünftigen Bestimmungen dieser AGBs unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. In diesem Fall ist 
die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine 
wirksame und durchführbare Bestimmung zu ersetzen, die den 
mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
verfolgten Regelungszielen am nächsten kommt. Gleiches gilt für 
die Ausfüllung etwaiger Vertragslücken.


